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Geschäftsverteilung 2024 des Oberlandesgerichts München 

8. N a c h t r a g 

zur Geschäftsverteilung des Oberlandesgerichts München für das Jahr 2024 

I. 

Anlass zur Änderung der Geschäftsverteilung: 

1. Ernennung der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Hannamann (29. Zivilsenat, 

Kartellsenat und Senat für Patentanwaltssachen) zur Richterin am Bundesgerichtshof 

mit Wirkung vom 1. Juli 2024. 

2. Ernennung der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Ledermann  (1/2; 38. Zivilsenat) 

zur Vorsitzenden Richterin am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 15. Juli 2024. 

3. Versetzung des Richters am Oberlandesgericht Gierl (31. Zivilsenat) in den 

Ruhestand mit Ablauf des Monats Juli 2024. 

4. Verlängerung der befristeten Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am 

Oberlandesgericht Laser (24. Zivilsenat) über den 31. August 2024 hinaus bis 

einschließlich 31. Dezember 2024. 

5. Verlängerung der befristeten Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am 

Oberlandesgericht Hartmann (24. Zivilsenat) über den 31. August 2024 hinaus bis 

einschließlich 31. Dezember 2024. 
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6. Befristete Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am Oberlandesgericht 

Köhler  (21. Zivilsenat) vom 1. September 2024 bis einschließlich 

31. Dezember 2024. 

7. Versetzung des Richters am Oberlandesgericht Habereder (10. Zivilsenat) als 

Vorsitzender Richter am Landgericht an das Landgericht München I mit Wirkung vom 

9. September 2024. 

8. Ernennung der Staatsanwältin als Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft 

München I Reiter  zur Richterin am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 

10. September 2024. 

9. Ernennung der Richterin am Landgericht München II Bonkamp (23. Zivilsenat) zur 

Richterin am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 10. September 2024. 

10. Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am Oberlandesgericht Dr. Bender

(19. Zivilsenat) mit Wirkung vom 10. September 2024. 

11. Erhöhung des Umfangs der Dienstermäßigung der Richterin am 

Oberlandesgericht Dr. Höpfl  (1/2; 38. und 39. Zivilsenat) auf drei Viertel des 

regelmäßigen Dienstes mit Wirkung vom 10. September 2024. 

12. Befristete Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am Oberlandesgericht 

Engbers  (1/2; 9. Zivilsenat) mit Wirkung vom 10. September 2024 bis einschließlich 

31. Dezember 2024. 

13. Aufhebung der Dienstermäßigung der Richterin am Oberlandesgericht Dietz

(28. Zivilsenat) mit Wirkung vom 10. September 2024. 

14. Teilabordnung (25 v.H.) der Richterin am Amtsgericht als ständige Vertreterin des 

Direktors in Weilheim Dr. van der Auwera  an das Oberlandesgericht mit Wirkung 

vom 10. September 2024. 
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15. Abordnung der Richterin am Amtsgericht München Dr. Koller  (1/2) an das 

Oberlandesgericht mit Wirkung vom 16. September 2024. 

16. Ernennung des Ministerialrats bei dem Bayerischen Staatsministerium der Justiz 

Dr. Pfeiffer  zum Richter am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 1. Oktober 2024. 

17. Versetzung der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Augsburg Dr. Kögel  als 

Richterin am Oberlandesgericht an das Oberlandesgericht mit Wirkung vom 

13. Oktober 2024. 

18. Versetzung der Richterin am Amtsgericht Augsburg als weitere aufsichtführende 

Richterin Igloffstein  als Richterin am Oberlandesgericht an das Oberlandesgericht 

mit Wirkung vom 7. November 2024. 

19. Belastung des 2. Strafsenats. 

20. Belastung des 3. Strafsenats. 

21. Belastung des 37. Zivilsenats. 

II. 

Änderung der Geschäftsverteilung: 

Zum 1. September 2024: 

1. Richterin am Oberlandesgericht Laser (24. Zivilsenat) bleibt dem 24. Zivilsenat 

zugewiesen. 

2. Richterin am Oberlandesgericht Hartmann (24. Zivilsenat) bleibt dem 24. Zivilsenat 

zugewiesen. 
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3. Richterin am Oberlandesgericht Köhler  (21. Zivilsenat) bleibt dem 21. Zivilsenat 

zugewiesen. 

4. Der 21. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 5 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis einschließlich 31. Dezember 2024 

an den Turnusdurchgängen XII bis XIV nicht teil.  

5. Der 2. Strafsenat ist überlastet. Das ergibt sich aus dem Schreiben des Vorsitzenden 

des 2. Strafsenats vom 14. August 2024, welches Bestandteil dieses Beschlusses ist. 

Richterin am Oberlandesgericht Hamel  (21. Zivilsenat und 1. Strafsenat) wird 

daneben dem 2. Strafsenat zugewiesen. Sie bleibt Mitglied des 21. Zivilsenats und des 

1. Strafsenats.  

6. Der 3. Strafsenat ist überlastet. Das ergibt sich aus dem Schreiben der Vorsitzenden 

des 3. Strafsenats vom 21. August 2024, welches Bestandteil dieses Beschlusses ist.  

Richter am Oberlandesgericht Diederichs  (2. und 3. Strafsenat, Rechtshilfesenat 

und Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.C.1 der Allgemeinen Bestimmungen) scheidet 

aus dem 2. Strafsenat aus. Dem 3. Strafsenat und dem Rechtshilfesenat bleibt er 

zugewiesen. Er bleibt darüber hinaus Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.C.1 der 

Allgemeinen Bestimmungen. 

7. Der 37. Zivilsenat ist ungenügend ausgelastet. Das ergibt sich aus dem Schreiben des 

Vorsitzenden des 37. Zivilsenats vom 6. August 2024 welches Bestandteil dieses 

Beschlusses ist. 

Der 37. Zivilsenat übernimmt vom 27. Zivilsenat aus dessen Geschäftsaufgabe Nr. 4 

die Rechtsstreitigkeiten aus dem Landgerichtsbezirk Augsburg gegen Beklagte mit 

den Anfangsbuchstaben A, E, G und K.

Der 37. Zivilsenat übernimmt weiter vom 27. Zivilsenat dessen Geschäftsaufgabe 

Nr. 5 (Rechtsstreitigkeiten aus dem Landgerichtsbezirk Augsburg gegen Beklagte mit 

dem Anfangsbuchstaben S mit Ausnahme der Dieselsachen i.S.v. Nr. II.A. 12 der 

Allgemeinen Bestimmungen). 
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Die Geschäftsaufgabe Nr. 6 des 27. Zivilsenats wird künftig Nr. 5. 

In der Beschreibung der Geschäftsaufgabe Nr. 4 des 37. Zivilsenats wird die Angabe  

„mit dem Anfangsbuchstaben B“ durch die Angabe „mit den Anfangsbuchstaben A, 

B, E, G, K, S“ ersetzt. 

Die Geschäftsaufgabe Nr. 5 des 37. Zivilsenats wird aufgelöst. 

Zum 10. September 2024: 

1. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Bender  (19. Zivilsenat) wird dem 10. Zivilsenat 

zugewiesen. Dem 19. Zivilsenat bleibt sie für das Verfahren 19 U 7431/22e (Jaeche ./. 

Kornprobst) bis zu dessen Abschluss zugewiesen. Weiter bleibt sie dem 19. Zivilsenat 

für die Verfahren 19 U 200/24, 19 U 4377/23, 19 U 3139/20 sowie 19 U 4687/22 bis 

einschließlich 30. September 2024 zugewiesen. Im Übrigen scheidet sie aus dem 

19. Zivilsenat aus. 

2. Richterin am Oberlandesgericht Belling  (1/2; 31. Zivilsenat) wird dem 20. Zivilsenat 

zugewiesen. Aus dem 31. Zivilsenat scheidet sie aus.  

3. Richterin am Oberlandesgericht Reiter wird dem 31. Zivilsenat zugewiesen. 

4. Richterin am Oberlandesgericht Bonkamp (23. Zivilsenat) bleibt dem 23. Zivilsenat 

zugewiesen. 

5. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Höpfl  (3/4; 38. und 39. Zivilsenat) bleibt dem 

38. und 39. Zivilsenat zugewiesen. 

6. Richterin am Oberlandesgericht Engbers  (9. Zivilsenat) wird daneben dem 

28. Zivilsenat zugewiesen. Sie bleibt Mitglied des 9. Zivilsenats.  

7. Richterin am Amtsgericht als ständige Vertreterin des Direktors in Weilheim Dr. van 

der Auwera wird dem 33. Zivilsenat zugewiesen. 
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8. Der 19. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 2 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis auf weiteres an den 

Turnusdurchgängen XIII bis XIV nicht teil. 

9. Der 19. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 1 an jedem 4. Sonderturnus 

für Bank- und Kreditsachen gemäß Nr. II.E der Allgemeinen Bestimmungen nicht teil. 

10. Der 20. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 3 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis auf weiteres an den 

Turnusdurchgängen I bis XVI teil. 

11. Der 28. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 2 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis auf weiteres an den 

Turnusdurchgängen I bis IX teil.  

12. Der 39. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 6 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis auf weiteres an den 

Turnusdurchgängen I bis VII teil. 

Zum 16. September 2024: 

1. Richterin am Amtsgericht Dr. Koller  (1/2) wird dem 31. Zivilsenat zugewiesen. 

2. Der 31. Zivilsenat nimmt mit seiner Geschäftsaufgabe Nr. 4 am allgemeinen Turnus 

gemäß Nr. II.D der Allgemeinen Bestimmungen bis auf weiteres an den 

Turnusdurchgängen I bis XIV teil. 

Zum 1. Oktober 2024: 

1.       Richter am Oberlandesgericht Dr. Pfeiffer wird dem 29. Zivilsenat und dem    

      Kartellsenat sowie dem Senat für Patentanwaltssachen zugewiesen. 



- 7 - 

2. Richter am Landgericht München I Kuttenkeuler (29. Zivilsenat und Kartellsenat 

sowie Senat für Patentanwaltssachen als Vertreter für Richterin am 

Oberlandesgericht Dr. Hannamann) wird nunmehr dem Senat für 

Patentanwaltssachen als Vertreter von Richter am Oberlandesgericht Dr. Pfeiffer 

zugewiesen. Er ist nicht mehr Vertreter für Richterin am Oberlandesgericht 

Dr. Hannamann. 

Zum 13. Oktober 2024: 

Richterin am Oberlandesgericht Dr. Kögel wird dem 24. Zivilsenat zugewiesen. 

Zum 7. November 2024: 

Richterin am Oberlandesgericht Igloffstein wird dem 14. Zivilsenat zugewiesen. 

München, den 23. August 2024 

Es folgen die Unterschriften. 


